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I. 

ALLGEMEINER TEIL 

§ 1

Ehrungen 

(1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich
um die Stadt besonders verdient gemacht
haben oder die der Stadt in besonderem

Maße zur Ehre gereichen, durch Ernennung 
zu Ehrenbürgern (Ehrenbürgerinnen), durch 
Verleihung eines Ehrenringes oder durch 
sonstige Ehrungen auszeichnen. Die Er-
nennung zum (zur) Ehrenbürger (Ehrenbür-
gerin) bedarf eines Beschlusses des Ge-
meinderates, der mit Dreiviertelmehrheit zu 
fassen ist. (§ 5 Abs. 1 StS 1992) 

(2) Auf eine Ehrung besteht kein Rechtsan-
spruch. Alle Ehrungen begründen weder
Sonderrechte noch Sonderpflichten (§ 5
Abs. 2 StS 1992). Alle personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten gleichermaßen
für die weibliche wie auch männliche
Form.

(3) Eine Ehrung gilt als widerrufen, wenn der
(die) Ausgezeichnete wegen einer strafba-
ren Handlung, die in der OÖ. Kommunal-
wahlordnung als Wahlausschließungs-
grund angeführt ist, rechtskräftig verurteilt
wird. (§ 5 Abs. 3 StS 1992)

§ 2

Als Zeichen der Ehrung können je nach Art 
und Bedeutung der erbrachten Leistung ver-
liehen werden: 

1. Ehrenbürgerschaft
2. Ehrenring
3. Ehrenzeichen der Stadt Steyr für besondere

Leistungen im kulturellen Bereich
4. Ehrenzeichen der Stadt Steyr für besondere

Leistungen im sozialen Bereich
5. Ehrenzeichen der Stadt Steyr für besondere

Leistungen im wissenschaftlichen Bereich
6. Ehrenzeichen der Stadt Steyr für besondere

Leistungen im wirtschaftlichen Bereich
7. Ehrenzeichen der Stadt Steyr für ehrenamt-

liche Tätigkeit
8. Professor Anton Neumann-Medaille
9. Feuerwehrverdienstmedaille der Stadt Steyr
10. Rettungsverdienstmedaille der Stadt Steyr
11. Sportehrenzeichen der Stadt Steyr



§ 3 
 

(1)  Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
und des Ehrenringes erfolgt nach Vorbe-
ratung im Stadtsenat mit Beschluss des 
Gemeinderates. 

 
(2)  Die Verleihung aller anderen Ehrenzei-

chen erfolgt nach Vorberatung und über 
Empfehlung des jeweilig damit befassten 
gemeinderätlichen Ausschusses, die 
Feuerwehrverdienstmedaille über Antrag 
der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, die 
Rettungsverdienstmedaille über Antrag 
der Bezirksstelle Steyr Stadt des Öster-
reichischen Roten Kreuzes und die 
Sportehrenzeichen über Antrag des 
Stadtsportausschusses, durch den 
Stadtsenat und Gemeinderat.  

 
(3)  Im zu erstellenden Vorlagebericht sind 

die Personaldaten des zu Ehrenden 
bzw. im Falle einer Personenmehrheit 
die entsprechenden Daten, weiters jene 
Verdienste, welche die Ehrung ange-
bracht erscheinen lassen, anzuführen. 
Ein Antrag auf Ehrung darf nur erfolgen, 
wenn kein Zweifel über die Annahmebe-
reitschaft des zu Ehrenden besteht. 

 
§ 4 

 
Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft er-
folgt in feierlicher Form im Rahmen einer 
Festsitzung des Gemeinderates durch den 
Bürgermeister der Stadt Steyr. Die Verlei-
hung des Ehrenringes und der übrigen 
Ehrenzeichen hat in geeigneter, feierlicher 
Form durch den Bürgermeister zu erfol-
gen.  
 

§ 5 
 

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, des 
Ehrenringes und der Ehrenzeichen ist in 
den jeweiligen Ehrenbüchern zu beurkun-
den. Die Ehrenbücher sind im Stadtarchiv 
der Stadt Steyr aufzubewahren. 
 

§ 6 
 

Zugleich mit der Ehrung ist in jedem Falle 
eine Verleihungsurkunde samt Urkunden-
mappe zu überreichen. In dieser Urkunde, 
die optisch ansprechend zu gestalten ist 
und das Stadtwappen trägt, sind der Na-

me des Geehrten, die zuteil gewordene 
Ehrung sowie der Tag der Beschlussfas-
sung über die Verleihung anzuführen. Sie 
ist gem. § 66 Abs. 1 StS 1992 vom Bür-
germeister zu unterzeichnen und mit dem 
Siegel der Stadt Steyr zu versehen.  
 

§ 7 
 
Anträge auf Verleihung einer Ehrung durch 
die Stadt Steyr können von physischen wie 
auch juristischen Personen, Personengrup-
pen oder Körperschaften öffentlichen 
Rechts eingebracht werden und bedürfen 
einer schriftlichen Begründung. 
 

§ 8 
 
Der Gemeinderat kann die Ehrung widerru-
fen, wenn sich der Geehrte der Auszeich-
nung unwürdig erweist. Im Falle eines Wi-
derrufes sind die Urkunden und Ehrenzei-
chen der Stadt Steyr zurückzustellen.  
 

§ 9 
 

(1) Die Ehrenzeichen gehen in den Besitz 
der Ausgezeichneten über und dürfen 
ausschließlich von diesen selbst getra-
gen werden (§ 8 bleibt davon unbe-
rührt). 

 
(2) Urkunde und Ehrenzeichen gehen nach 

dem Ableben des Geehrten in den Be-
sitz von dessen Erben über. Diese sind 
jedoch nicht berechtigt, die Ehrenzei-
chen zu tragen.  

 
(3) Bei Lebzeiten des Geehrten ist das Eh-

renzeichen der Stadt Steyr bei freiwilligem 
Verzicht auf den weiteren Besitz dieser 
Ehrung der Stadt zurückzustellen. 

 
(4)  Falls das Ehrenzeichen einem Geehr-

ten in Verlust gerät, kann er beim Ma-
gistrat der Stadt Steyr eine Zweitaus-
fertigung gegen Ersatz der Kosten be-
antragen. 

 
§ 10 

 
Eine Ehrung oder die Verleihung eines 
Ehrenzeichens der Stadt Steyr schließt 
eine andere Ehrung durch die Stadt nicht 
aus. 

 



XII. 
 

SPORTEHRENZEICHEN DER STADT 
STEYR 

 
§ 63 

 
(1)  Die Stadt Steyr verleiht Personen, die 

im sportlichen Wettkampf durch her-
vorragende Leistungen das Ansehen 
der Stadt Steyr erhöht oder sonst auf 
dem Sportsektor Außerordentliches 
geleistet oder sich Verdienste erwor-
ben haben, das "Sportehrenzeichen 
der Stadt Steyr". 

 
(2)  Die Verleihung des "Sportehrenzei-

chens der Stadt Steyr" ist auf natürli-
che Personen beschränkt. 

 
§ 64 

 
(1) Das "Sportehrenzeichen der Stadt 

Steyr" wird als Anstecknadel herge-
stellt und in insgesamt vier Aus-
führungen verliehen: 

 
a) Für Sportler in Gold, Silber und 

Bronze: 
 Das Sportehrenzeichen besteht bei 

dieser Ausführung (Gold, Silber, 
Bronze) aus einem Schild in der 
Größe von 23 x 23 mm und zeigt 
das Wappen der Stadt Steyr, umge-
ben von einem Lorbeerkranz sowie 
die Umschrift "Sportehrenzeichen 
der Stadt Steyr". 

 
b) Für Funktionäre in Gold: 
 Das Sportehrenzeichen besteht bei 

dieser Ausführung aus einem Schild 
in Gold in der Größe von 23 x 23 
mm und zeigt das Wappen der Stadt 
Steyr, umgeben von einem Lorbeer-
kranz sowie der Umschrift "Sporteh-
renzeichen der Stadt Steyr" und die 
ergänzende Aufschrift "Funktionär". 

 
(2) Gleichzeitig mit dem in Absatz 1 a) und 

b) beschriebenen Sportehrenzeichen 
wird eine weitere Anstecknadel, die 
das Sportehrenzeichen in verkleinerter 
Form (ca. 12,5 x 12 mm für Sportler 
und ca. 15 x 12 mm für Funktionäre) 
darstellt, verliehen. 

 

 § 65 
 
(1) Das Sportehrenzeichen wird an Sport-

ler verliehen, die ihren Hauptwohnsitz 
in der Stadt Steyr haben oder Mitglie-
der eines ordnungsgemäß gemeldeten 
Vereines sind, der seinen Sitz in Steyr 
hat:  

 
(2) 1. In goldener Ausführung: 
 

a) für die erfolgreiche Teilnahme an 
herausragenden sportlichen Ereig-
nissen für einen anerkannten öster-
reichischen Fachverband; als sol-
che Ereignisse gelten: Olympische 
Spiele, Welt- und Europameister-
schaften; 

 
b) für die fünfmalige Erringung eines 

österr. Staatsmeistertitels in einem 
Einzel- oder Mannschaftsbewerb 
(Erläuterung: Der Meistertitel in ei-
nem Mannschaftsbewerb wird als 
halber Einzeltitel bewertet, wenn in 
dieser Sparte auch Einzelbewerbe 
ausgeschrieben sind); 

 
a) für eine außergewöhnliche sportli-

che Leistung auf alpinistischem 
Gebiet; 

 
d) für die Erringung eines österr. 

Staatsmeistertitels in einem Mann-
schaftsbewerb, sofern dieser nicht 
auch als Einzelbewerb ausge-
schrieben ist; als Mannschaftsbe-
werbe zählen: Basketball, Eis- und 
Landhockey, Faustball, Fußball, 
Handball, Volleyball sowie Asphalt- 
und Eisschießen; 

 
e) für aktive Mitglieder einer Mann-

schaft, die dieser mindestens 3 
Jahre angehören und maßgeblich 
Anteil daran haben, dass die 
Mannschaft der höchsten Spiel-
klasse Österreichs angehört; als 
Mannschaftsbewerbe zählen: wie 
1. d); 

 
2. In silberner Ausführung: 
 
a) für die dreimalige Erringung eines 

österr. Staatsmeistertitels in einem 



Einzel- oder Mannschaftsbewerb 
(Erläuterung:  wie 1. b)); 

 
b) für die fünfmalige Erringung eines 

Landesmeistertitels in einem Ein-
zel- oder Mannschaftsbewerb (Er-
läuterung:  wie 1. b)); 

 
c) für einen Sieg bei der Jugend-, Ju-

nioren- oder U23 Welt- bzw. Euro-
pameisterschaft oder olympischen 
Jugendspielen in einem Einzel- 
oder Mannschaftsbewerb; 

 
3. In bronzener Ausführung: 
 
a) für die Erringung eines österr. 

Staatsmeistertitels in einem Einzel- 
oder Mannschaftsbewerb (Erläute-
rung:  wie 1. b)); 

 
b) für die dreimalige Erringung eines 

Landesmeistertitels in einem Ein-
zel- oder Mannschaftsbewerb (Er-
läuterung:  wie 1. b)); 

 
c) für die fünfmalige Erringung eines 

Stadtmeistertitels in einem Einzel- 
oder Mannschaftsbewerb (Erläute-
rung:  wie 1. b)); 

 
d) Silber oder Bronze bei einer Ju-

gend-, Junioren- oder U23 Welt- 
bzw. Europameisterschaft oder 
olympischen Jugendspielen in ei-
nem Einzel- oder Mannschaftsbe-
werb; 

 
§ 66 

 
Das Sportehrenzeichen für ehrenamtli-
che Funktionäre wird in goldener Ausfüh-
rung verliehen: 
 
(1) An Männer und Frauen, die während 

einer 25-jährigen Tätigkeit ohne Unter-
brechung in anerkannten Steyrer 
Sportvereinen oder -verbänden Au-
ßerordentliches für den Sport geleistet, 
das 50. Lebensjahr erreicht und in den 
letzten 10 Jahren eine der nachste-
hend angeführten Funktionen ehren-
amtlich ausgeübt haben. 

 
(2) Als Funktionäre gelten: Präsident, 

Obmann, Geschäftsführender Ob-

mann, Sektionsleiter, Schriftführer, 
Kassier, Sportleiter, Schieds- und 
Kampfrichter, Trainer und Jugendleiter. 

 
§ 67 

 
(1) Die Verleihung des "Sportehrenzei-

chens der Stadt Steyr" erfolgt durch 
den Gemeinderat der Stadt Steyr auf 
Antrag und nach Prüfung durch den 
Stadtsportausschuss. Die Sportvereine 
(nicht die einzelnen Sektionen) haben 
die Vorschläge für Ehrungen beim Ma-
gistrat der Stadt Steyr als Geschäfts-
stelle des Stadtsportausschusses ein-
zubringen. 

 
(2) Vor der Verleihung ist die Zustimmung 

des für den beantragenden Verein zu-
ständigen Dachverbandes (ASKÖ, 
ASVÖ, UNION,...) einzuholen. 

 
(3) Das "Sportehrenzeichen der Stadt 

Steyr" darf in jeder Ausführung nur 
einmal verliehen werden. 

 
(4) Die Stadt Steyr hat den Geehrten über 

die Verleihung eine Urkunde auszu-
stellen und ein Verzeichnis der verlie-
henen Sportehrenzeichen (Sporteh-
renbuch) zu führen. 

 
(5) Die Überreichung des "Sportehrenzei-

chens der Stadt Steyr" wird in feierli-
cher Form vom Bürgermeister der 
Stadt Steyr vorgenommen. 

 
 
Diese Richtlinien sind durch Anschlag an 
den Amtstafeln der Stadt Steyr kundzu-
machen. 
 
Gleichzeitig treten alle bisherigen Richtli-
nien betreffend die Verleihung von Ehren-
zeichen der Stadt Steyr außer Kraft. 
 
 

Der Bürgermeister: 
Gerald Hackl 

 


